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Daniel Zircher: Internationale Umweltabkommen der Schweiz - Folgerungen fir eine
nachhaltige Landwirtschatt

Internationale Umweltabkommen der
Schweiz - Folgerungen fiir eine nachhal-
tige Landwirtschaft

Daniel Zurcher, Bundesamt fir Umwelt, Wald und Landschaft,
(BUWAL) 3003 Bern

Im ersten Kapitel werden die einzelnen Abkommen' kurz prasentiert
sowie deren Ziele im Bereich der Landwirtschaft aufgefuhrt. Es folgen
fir jedes Abkommen Literaturangaben und der oder die Kontaktper-
son(en ) im BUWAL.

Im zweiten Kapitel werden die Ziele im Bereich Landwirtschaft einer
zusammenfassenden Bewertung aus der Sicht des BUWAL unterwor-
fen. Es wird flr jedes Ziel geschétzt ob es bereits erreicht ist, ob es mit
dem laufenden Reformprogramm AP 2002 erreicht werden kann, oder
ob es zusatzliche Massnahmen braucht um das Ziel zu erreichen.

Im dritten Kapitel werden die Folgerungen vorgestellt, die sich aus
Sicht des BUWAL ergeben, damit der 6kologische Pfeiler einer nach-
haltigen Landwirtschaft in absehbarer Zeit vollumfanglich gesichert wer-
den kann. Als wichtigste Problemfelder auf nationaler Ebene kristallisie-
ren sich die Bereiche Biodiversitat und Stickstoffproblematik heraus.

1. Internationale Umweltabkommen der
Schweiz, die Folgerungen fiir eine nachhal-
tige Landwirtschaft haben

Die Schweiz hat insgesamt elf internationale Umweltabkommen in flinf
Breichen ratifiziert, die Folgerungen fur eine nachhaltige Landwirtschaft
haben:

1__Hinweis zur verwendeten Terminologie: Die Worter ,Abkommen®,
,Ubereinkommen* und ,Konvention“ sind als Synonyme zu verstehen.
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Biodiversitat

.1 Biodiversitatskonvention
.2 Berner Konvention

.3 Bonner Konvention

.4 Ramsar Konvention

Gewisserschutz
1 Rheinschutz-Konvention
2 Convention du Léman

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2.3 Bodensee-Konvention
1

1

1

1

1

1

1

2.4 OSPAR-Konvention

.3 Luftreinhaltung
.3.1 Genfer Konvention

.4 Klima
4.1 Klimakonvention

.5 Umwelt generell
.5.1 Alpenkonvention

1.1 Abkommen im Bereich Biodiversitat

1.1.1 Ubereinkommen iiber die biologische Vielfalt (Biodi-
versitats-Konvention, 1992)

In der Erkenntnis, dass die zunehmende Zerstérung der Okosysteme

durch den Mensch eine markante Beschleunigung des Artenschwunds

bewirkt, ist die internationale Gemeinschaft anlasslich der Umwelt- und

Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro 1992

aktiv geworden. Das Ubereinkommen Uiber die Biologische Vielfalt wur-

de von 156 Landern, darunter die Schweiz, unterzeichnet und bis heute

schon von mehr als 50 Landern ratifiziert (ebenfalls von der Schweiz).

Das Ubereinkommen setzt sich drei Ziele (Art.1)

1. Erhaltung der biologischen Vielfalt (Synonym von ,Biodiversitat®).

2. Nachhaltige Nutzung ihrer Elemente.

3. Ausgewogene und gerechte Verteilung der Vorteile, die sich aus der
Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben.

Der Begriff ,biologische Vielfalt* umfasst drei Ebenen: Die Vielfalt der
Gene (entspricht der Vielfalt innerhalb der Arten), die Vielfalt der Arten
und die Vielfalt der Okosysteme (Art.2). Das Ubereinkommen sieht
ebenfalls Massnahmen vor, die bei Verwendung genetisch veranderter
Organismen die biologische Sicherheit garantieren sollen. Wichtig ist die
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Bestimmung wonach jede Vertragspartei angehalten wird nationale
Strategien, Pléane oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nut-
zung der biologischen Vielfalt zu entwickeln, und diese in die Sektoral-
politiken zu integrieren, zum Beispiel in die Landwirtschaft (Art.6).

Die Ziele im Bereich Landwirtschaft wurden flr die Schweiz in zwei Do-

kumenten des Bundesrates konkretisiert: Im Landschaftskonzept

Schweiz und im nationalen Aktionsplan zur Erhaltung und nachhaltigen

Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen fur Ernédhrung und Land-

wirtschaft (PGREL). Folgende Ziele sollen bis 2005 erreicht werden:

e 65 000 ha qualitativ wertvolle 6kologische Ausgleichsflachen (OAF)
im Talgebiet (aus wissenschaftlicher Sicht wurde der Bedarf auf
73 000 ha geschatzt).

e Verteilung der 6kologischen Ausgleichsflachen in Vorranggebieten
(Nokonet, LEK’s).

e Unterstitzung traditioneller Bewirtschaftungsformen, die zur Vielfalt
der Okosysteme beitragen.

e Integration der 6kologischen Ausgleichsmassnahmen in die Melio-
rationen.

e Erhaltung der genetischen Ressourcen in Landwirtschaft und Er-
nahrung durch Erganzung der Inventare, Férderung von in situ-Pro-
grammen und konstante Erneuerung der aufbewahrten Bestande in
ex situ-Programmen. Der Bericht Uber die Umsetzung des nationa-
len Aktionsplanes (1997) zu den PGREL enthalt 20 prazise Mass-
nahmen dazu.

Literatur
BUWAL und BRP, 1998. Landschaftskonzept Schweiz, Bern.

BUWAL, 1998. Nationaler Bericht der Schweiz zum Ubereinkommen
Uber die biologische Vielfalt, Bern.

EVD, 1997. Bericht Gber die Umsetzung des globalen Aktionsplanes der
FAO in der Schweiz zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der pflan-
zengenetischen Ressourcen fur Erndhrung und Landwirtschaft, Bern.

Schweiz. Eidgenossenschaft, 1994. Botschaft zum Ubereinkommen der
Vereinten Nationen Uber die biologische Vielfalt (SR 94.040), EDMZ,
Bern. www.biodiv.org
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Kontaktpersonen im BUWAL
Herrn Erich Kohli, Abteilung Naturschutz, E-mail:
Erich.Kohli@buwal.admin.ch

Herrn Robert Lamb, Abteilung Internationales, E-mail:
Robert.Lamb @ buwal.admin.ch

1.1.2 Ubereinkommen iiber die Erhaltung der europiischen
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natlirlichen
Lebensraume (Berner Konvention, 1979)

Die Berner Konvention wurde 1979 unter der Leitung des Europarates
in Bern von den meisten europaischen Landern unterzeichnet. Die
Schweiz hat sie 1981 ratifiziert und mittlerweile zahlt sie tUber 40 Ver-
tragsparteien. Sie hélt in der Praambel fest, dass ,wildlebende Pflanzen
und Tiere ein Naturerbe von asthetischem, wissenschaftlichem, kultu-
rellem, erholungsbezogenem, wirtschaftichem und ideellem Wert dar-
stellen, das erhalten und an kinftige Generationen weitergegeben wer-
den muss®. Deshalb wird als Hauptzeil der Konvention die Erhaltung
aller europaischen wildlebenden Pflanzen und Tiere sowie ihrer naturli-
chen Lebensraume postuliert. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt den
gefahrdeten und den empfindlichen Arten, einschliesslich der wandern-
den Arten und ihrer Habitate. In den Anhangen der Konvention werden
Listen von Arten aufgefuhrt, die strikt geschitzt sind. Deren Schutz ist in
der nationalen Gesetzgebung direkt anwendbar.

Es gibt einen operativen standigen Ausschuss, der jahrlich eine Sach-
verstandigenkonferenz einberuft und Empfehlungen ausarbeitet, in de-
nen konkrete Ziele ausformuliert werden. Die Deklaration von Monaco
hat 1994 festgehalten, dass die Berner Konvention das geeignete Um-
setzungsinstrument der Biodiversitatskonvention, im Bereich der wildle-
benden Pflanzen und Tiere in Europa darstellt. Das bei der Biodiversi-
tatskonvention zitierte Landschaftskonzept Schweiz (LKS) dient im Ub-
rigen auch der Berner Konvention als Umsetzungsinstrument.

Die Landwirtschaft wird nicht direkt mit Zielen besttckt, es ist aber indi-

rekt viel von Landwirtschaft die Rede in Zusammenhang mit verschie-

denen ,Empfehlungen®

e Empfehlung Nr. 3 zur Erstellung von nationalen Inventaren der
Moore und Trockenstandorte.

e Empfehlung Nr. 15 betreffend Erhaltung gefahrdeter Habitate.
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e Empfehlung Nr. 25 betreffend Erhaltung natlrlicher Lebensraume
ausserhalb der Schutzzonen (entspricht dem LKS-Ziel von 100 %
Bio oder IP).

o Empfehlung Nr. 43 betreffend Erhaltung der europaisch gefahrdeten
Saugetiere (Fischotter, Biber, Luchs, Wildkatze, Wolf).

e Empfehlung Nr. 44 betreffend Erhaltung der gefahrdeten Pflanzen
in Zentraleuropa (von den 36 Gefasspflanzenarten, die europaweit
als gefahrdet oder selten gelten sind vier auf eine landwirtschaftli-
che Bewirtschaftung angewiesen und weitere neun profitieren von
jahrlichem Entbuschen und Freihalten von Wiesen).

e Empfehlung Nr. 48 betreffend Erhaltung der weltweit gefahrdeten
Vogel Europas (unter anderem Wachtelkonig, Weissstorch).

Literatur )
EDMZ, 1987. Ubereinkommen uber die Erhaltung der européischen
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natirlichen Lebensrdume
(SR 0.455), Bern.

OFEFP, 1997. Rapport général quadriennal (1993-1996) sur l'applica-
tion par la Suisse de la Convention de Berne, Berne.

www.nature.coe.int

Kontaktperson im BUWAL
Herr Raymond Pierre Lebeau, Abt. Natur, E-mail:
Raymond-Pierre.Lebeau @buwal.admin.ch

1.1.3 Ubereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildle-
benden Tierarten (Bonner Konvention, 1979) und Ab-
kommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen
wandernden Wasservégel (AEWA-Abkommen, 1995)

Die wandernden wildlebenden Tierarten benétigen fur ihren Lebenszyl-
klus Verbreitungsgebiete, die keine nationalen Grenzen kennen und
sich uber mehrere Kontinente erstrecken kénnen. Wanderungen sind
sowohl mit Vor- als auch mit Nachteilen verbunden. Einerseits kann
eine Tierart in Regionen Ressourcen saisonal nutzen, deren nachhaltige
Nutzung nicht méglich ware. Andererseits bewirken diese Wanderungen
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eine biologische Abhangigkeit der Tiere von den Gebieten, die sie ent-
lang ihres Wanderweges vorfinden. Deshalb sind diese Tierarten be-
sonders darauf angewiesen, dass Biotoperhaltungsmassnahmen unter
den verschiedenen Landern, die sich auf ihrer Wanderroute befinden,
miteinander koordiniert werden. Es ist vorgesehen, mittels internationa-
ler Regionalabkommen spezifische Bedurfnisse zusatzlich abzudecken.
Ein solches Regionalabkommen stellt das AEWA-Abkommen von 1995
dar, dass sich auf den Schutz der wandernden Wasservdgel im afrika-
nisch-eurasischen Raum bezieht.

Das bei der Biodiversitatskonvention zitiert Landschaftskonzept Schweiz
dient auch der Bonner Konvention als Umsetzungsinstrument.

Die Ziele im Bereich Landwirtschaft werden in einem Aktionsplan (Anla-

ge 3 zum AEWA-Abkommen) aufgeflihrt. Sie betreffen folgende Punkte:

e Allgemeine Erhaltung der Habitate die als Raststatte fur die Vogel
gelten.

e Beim Einsatz von Agrochemikalien und die Durchfihrung von
Schadlingsbekampfungsmassnahmen mussen die abtraglichen Wir-
kungen auf die Vogelpopulationen auf ein Mindestmass beschrankt
werden.

e Der Landwirtschaft wird zugestanden, dass besondere Massnah-
men getroffen werden kdnnen falls die Végel der Landwirtschaft zu
hohe Schaden verfigen (bis hin zu Abschussbewilligungen zum
Vertreiben der Vogel).

Literatur
AEWA-Sekretariat, 1995. The African-Eurasian Waterbird Agreement,
The Hague (NL).

Schweiz. Eidgenossenschaft, 1994. Botschaft (ber den Beitritt zum
Ubereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten.
EDMZ, Bern.

www.wcmece.org.uk/cms

Kontaktperson im BUWAL
Herr Olivier Biber, Abt. Natur und Landschaft, E-mail:
olivier.biber@buwal.admin.ch
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1.1.4 Ubereinkommen iiber Feuchtgebiete, insbesondere als
Lebensraum fiir Wasser- und Watvoégel von internatio-
naler Bedeutung (Ramsar-Konvention, 1971)

Die 1971 unterzeichnete Ramsar-Konvention ist das élteste zwischen-
staatliche Naturschutziibereinkommen und das einzige seiner Art, das
sich mit einem bestimmten Lebensraumtyp befasst. Mit tber 100 Mit-
gliedstaaten auf der ganzen Welt und einem dynamischen Programm
zur Erhaltung und wohlausgewogenen Nutzung von Feuchtgebieten -
einschliesslich Seen, Flissen, Sumpfgebieten und Kustenzonen - ist die
Ramsar-Konvention heute ein schlagkraftiges internationales Vertrags-
werk, das fur die Erhaltung und wohlausgewogene Nutzung der biologi-
schen Vielfalt von globaler Bedeutung ist.

Das zur Bonner Konvention geh6rende AEWA-Abkommen wird auch
als Weiterfilhrung der Ramsar-Konvention betrachtet und das bei der
Biodiversitatskonvention zitierte Landschaftskonzept Schweiz dient
auch der Ramsar-Konvention als Umsetzungsinstrument.

Es werden keine direkten Ziele im Bereich Landwirtschaft formuliert, die
Definition der Feuchtgebiete, die erhalten werden sollen umfasst jedoch
Flachen, die landwirtschaftlich genutzt sind, so zum Beispiel Feuchtwie-
sen, Moore, landwirtschaftliche Teiche, Bewasserungsflachen und Be-
wasserungskanéle und saisonal uberflutetes Ackerland (zum Beispiel
die Grenchner Witi).

Literatur
Ramsar Buro, 1994. Das Handbuch der Ramsar-Konvention, Gland
(CH). www.ramsar.org

Kontaktperson im BUWAL
Herrn Meinrad Kuttel, Abt. Natur, E-mail:
meinrad.kuettel @buwal.admin.ch
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1.2 Abkommen im Bereich Gewasserschutz

1.2.1 Abkommen zum Schutz des Rheins (Rheinschutz-
Konvention 1999)

Das Abkommen zum Schutz des Rheins strebt einen umfassenden
Schutz des Rheins an. Es wurde von der ,Internationalen Kommission
zum Schutz des Rheins (IKSR)“ ausgearbeitet und von deren sechs
Partnern (Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande
und Européische Union) im April 1999 unterzeichnet. Es ersetzt die
1963 getroffene Vereinbarung Uber die Einsetzung einer Internationalen
Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung.

Im Gegensatz zu friheren Konventionen wird nicht nur eine Verbesse-
rung der Wasserqualitat angestrebt. Die Schutzbestrebungen umfassen
die im Fluss und im Uferbereich lebenden Tiere und Pflanzen. Zudem
sollen die flussbedingten natirlichen Lebensraume und der urspringli-
che Flusslauf erhalten oder soweit mdglich wiederhergestellt werden.
Dies dient auch der Vorbeugung vor Uberschwemmungen. Der Gel-
tungsbereich des neuen Staatsvertrages umfasst das Rheineinzugsge-
biet unterhalb des Abflusses des Untersees. Eine Ratifikation durch die
Schweiz steht kurz bevor, der Standerat hat sie in der Frihlingssession
2000 mit 31:0 beschlossen.

Die IKSR hat 1987 ein Aktionsprogramm ,Rhein 2000 verabschiedet.

Hier haben sich die Rheinanliegerstaaten folgende Ziele gesetzt, wobei

zu prazisieren ist, dass diese Reduktionsziele die gesamten Eintrage

betreffen und nicht nur die landwirtschaftlichen:

e Senkung der Phosphoreintrage um 50 % (gegenutber Referenzjahr
1985).

e Senkung der Stickstoffeintrage um 50 % (gegenuber Referenzjahr
1985).

Literatur
BUWAL, 1997. Strategie zur Reduktion von Stickstoffemissionen Schrif-
tenreihe Umwelt Nr. 273, Bern.

EDMZ, 1999. Botschaft betreffend das Ubereinkommen zum Schutz des
Rheins (99.086), Bern.

www. iksr.org
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Kontaktperson im BUWAL
Herr Ulrich Sieber, Abt. Gewasserschutz und Fischerei, E-mail:
Ulrich.Sieber @ buwal.admin.ch

1.2.2 Convention pour la protection des eaux du lac Léman
contre la pollution (Convention du Léman, 1962)

Am 9. November 1960 grindeten die Seeanrainerstaaten in Lausanne
die Commission internationale pour la protection des eaux du Léman
(CIPEL). Daraus entstand eine franzdsisch-schweizerische Konvention,
die am 16. November 1962 in Paris unterzeichnet wurde und trat am 1.
November 1963 in Kraft.

Die Ziele im Bereich der Landwirtschaft werden im Rahmen der CIPEL
festgelegt. Im Aktionsplan ,Le Léman demain 1991-2000“ stehen ver-
schiedene Ziele, mit einem speziellen Focus auf die Reduktion des

Phosphoreintrages, wobei auch hier prazisiert werden muss, dass die-

ses Ziel den Gesamteintrag von Phosphor anspricht und nicht nur den

Teil Landwirtschatft:

e De tous ces enjeux, la diminution des apports de phosphore est
prioritaire. Le but ambitieux fixé consiste a réduire, par rapport a
1991, de 50 % au moins d’ici 'an 2000 les apports de phosphore®,

e Zudem wird ein Ziel im Bereich des Pflanzenschutzmitteleinsatzes
formuliert: ,Les actions de sensibilisation du monde agricole a la li-
mitation et aux bonnes pratiques de l'utilisation des phytosanitaires
doivent étre développées”.

Literatur
CIPEL. Rapports sur les études et recherches entreprises dans le bas-
sin Iémanique, Rapports annuels. www.cipel.org

Kontaktperson im BUWAL
Herrn Jean-Philippe Houriet, Abt. Gewasserschutz und Fischerei,
E-mail: Jean-Philippe.Houriet@ buwal.admin.ch
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1.2.3 Ubereinkommen iiber den Schutz des Bodensees ge-
gen Verunreinigungen (Bodensee-Konvention, 1960)

Die Bodensee-Konvention wurde 1960 in Steckborn beschlossen und
trat am 10. November 1961 in Kraft. Mitglieder sind die deutschen Bun-
deslander Bayern und Baden-Wulrttemberg, das Firstentum Liechten-
stein, das Vorarlberg in Osterreich und die schweizerische Eidgenos-
senschaft mit den Kantonen Thurgau, St. Gallen und Graubilnden. Es
werden gemeinsame Ziele und Massnahmen bezlglich dem Eintrag von
Stoffen in die Zuflussgewasser des Bodensees festgelegt. Ausflih-
rungsorgan der Konvention ist die Internationale Gewéasserschutzkom-
mission fur den Bodensee (IGKB). Die Gewéasserschutzmassnahmen
der IGKB werden in den beiden Halbkantonen Appenzell Ausser- und
Innerrhoden mitgetragen.

Seit 1996 arbeitet die IGKB zusammen mit der Internationalen Boden-
seekonferenz (IBK) in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Landwirtschaft
und Gewadasserschutz. Bisher wurden in folgenden Bereichen Ziele ge-
setzt, wobei in diesem Fall keine genauen quantitativen Angaben exi-
stieren:

¢ Senkung der Stickstoffeintrdge auf ein biologisch tragbares Niveau.

e Senkung der Phosphoreintrage auf ein biologisch tragbares Niveau.
e Senkung der Pestizideintrage auf ein biologisch tragbares Niveau.

Literatur
IGKB, 1976. Limnologischer Zustand des Bodensees, Jahresberichte
(Grune Berichte).

IGKB, 1999. Berichte (Blaue Berichte) Nr. 1, 1963 bis Nr. 51.

IGKB und IBK, 1999. Massnahmenplan Landwirtschaft, Gewasser-
schutz fur den Bodenseeraum.

www.seespiegel.de

Kontaktperson im BUWAL
Herr Benjamin Sollberger, Abt. Gewasserchutz und Fischerei, E-mail:
Benjamin.Sollberger @ buwal.admin.ch
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1.2.4 Ubereinkommen iiber den Schutz der Meeresumwelt
des Nordost-Atlantiks (OSPAR-Konvention, 1992)

Die OSPAR-Konvention, seit 1998 in Kraft, resultiert aus der Fusion
zweier Ubereinkommen aus den 70-er Jahren. Das Paris-Ubereinkom-
men von 1974 bezweckte den Schutz des nordéstlichen Atlantiks vor
Verunreinigungen vom Festland aus und Uber Zuflisse. Die Vertrags-
staaten vepflichteten sich, alles zur Verhlitung und Beseitigung der
Meeresverschmutzung als Folge menschlicher Aktivitaten zu unterneh-
men. Das Ubereinkommen von Oslo von 1972 galt der Verhitung der
Verschmutzung des Meeres durch das Einbringen von Abféllen ab
Schiffen sowie der Abfallverbrennung auf dem Meer.

Die OSPAR-Konvention strebt an, dass bei den getroffenen Massnah-
men der ,Stand der Technik® sowie umweltgerechte Praktiken zur An-
wendung kommen und wo immer maéglich das Verursacherprinzip an-
gewendet wird, um die Bekampfung der Verschmutzung bereits an der
Quelle zu ermoglichen.

Die Uberdiingung und die damit verbundene Algenpest in der Nordsee

fuhrte dazu, dass ab 1988 immer konkretere Ziele fur die Reduktion der

Phosphor- und Stickstoffeintrage durch die Zufliisse formuliert wurden.

Sie werden in sogenannten Empfehlungen aufgefuhrt. Die ,Recommen-

dation 88/2 on the reduction in inputs of nutrients to the Paris Conventi-

on Area“ formuliert als Ziel:

e Verminderung der Eintrage von Phosphor und Stickstoff gegenuber
1985 um 50 %, wobei es sich auch hier um die Gesamteintrage
handelt und nicht nur jene aus der Landwirtschaft.

Die ,Recommendation 89/4 on a coordinated programme for reduction

of nutrients® formuliert als Ziel:

e Ausgeglichene Nahrstoffbilanz.

e Reduktion zu hoher Viehbestande.

e Ausreichenden Lagerkapazitdten tber die Wintermonate.

e Schaffung von ungedlingten Pufferzonen entlang der Gewasser.
e Bedeckung der Béden uber die Wintermonate.

Literatur

EDMZ, 1993. Botschaft betreffend Ratifizierung des Ubereinkommens
Uber den Schutz der Meeresumwelt des Nordost-Atlantiks (SR 93.067),
Bern.

www.ospar.org
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Kontaktperson im BUWAL
Herr Ulrich Sieber, Abt. Gewasserschutz und Fischerei, E-mail:
Ulrich.Sieber @buwal.admin.ch

1.3 Abkommen im Bereich Luftreinhaltung

1.3.1 UNO/ECE Konvention liber weitraumige grenziiber-
schreitende Luftverunreinigung (Genfer Konvention,
1979)

Die Konvention Uber weitraumige grenzuberschreitende Luftverunreini-
gungen wurde unter der Leitung der Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen flur Europa erarbeitet. Sie umfasst die Staaten West-
und Osteuropas sowie die USA und Kanada. Sie wurde 1979 in Genf
unterzeichnet. Seither sind im Rahmen der Konvention zahlreiche ver-
bindliche Protokolle zur Reduktion der Emissionen von Schwefel,
Stickoxiden, Ammoniak, flichtigen organischen Verbindungen, persi-
stenten organischen Schadstoffen und Schwermetallen ausgearbeitet
und unterzeichnet worden.

Mit der Verabschiedung zuséatzlicher Protokolle wurde ein Ansatz zur
Verminderung der Emissionen gewahlt, der einerseits differenziert auf
die unterschiedliche Empfindlichkeit von Okosystemen im ECE-Raum
gegenuber Schadstoffeintragen Rucksicht nimmt, andererseits aber
auch eine Optimierung der Kosten zur Emissionsminderung anstrebt.
Damit soll erreicht werden, dass langerfristig sogenannte kritische Bela-
stungswerte (Critical loads, critical levels) nicht mehr Uberschritten wer-
den. Das neuste Protokoll ist das sogenannte ,multi-pollutant/multi-
effect“-Protokoll von 1999, das nationale Emissionsobergrenzen fest-
legt, die bis 2010 nicht mehr Gberschritten werden sollen.

Die Ziele im Bereich Landwirtschaft sind:

e Reduktion des Ammoniakausstoss von 65 kt NH3 aus dem Jahre
1990 auf 53,4 kt NH; im Jahr 2010.

e Langerfristig sollen zudem keine Ub.garschreitung der critical loads
flr Stickstoffeintrage in empfindliche Okosysteme stattfinden.

Literatur
BUWAL, 1996. Critical loads of nitrogen and their exceedances (Schrif-
tenreihe Umwelt Nr. 275), Bern.

62 Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie 2/00: 51-74



Daniel Zurcher: Internationale Umweltabkommen der Schweiz - Folgerungen fiir eine
nachhaltige Landwirtschaft

FAL, IUL und FAT. Ammoniak-Emissionen Schweiz - Stand, Entwick-
lung, technische und betriebswirtschaftliche Mdglichkeiten zur Redukti-
on, Empfehlungen.

UN und ECE, 1999. Protocol to the 1979 Convention on long-range
transboundary air pollution to abate Acidification, Eutrophisation and
ground-level ozone (EB.AIR/1999/1), Genf. www.unece.org/env/Irtap

Kontaktperson im BUWAL
Herrn Beat Achermann, Abt. Luftreinhaltung, E-mail:
Beat. Achermann @ buwal.admin.ch

1.4 Abkommen im Bereich Klima

1.4.1 UNO Rahmeniibereinkommen lber Klimadanderungen
(Klimakonvention, 1992)

Am Erdgipfel von Rio (1992) wurde ein Rahmenabkommen uber Kli-
madnderungen unterzeichnet, ,in der Erkenntnis, dass Anderungen des
Erdklimas und ihre nachteiligen Auswirkungen die ganze Menschheit
mit Sorge erfilllen* (aus der Praambel). Endziel des Ubereinkommens
ist ,die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmo-
sphére auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine geféhrliche an-
thropogene Stérung des Klimasystems verhindert wird“ (Art.2). Bereits
in diesem Abkommen verpflichteten sich die entwickelten Lander ihre
Emissionen bis zum Jahr 2000 auf dem Niveau von 1990 einzufrieren
(Art.4, Punkt 2b). Die Schweiz hat dieses Abkommen im Dezember
1993 ratifiziert. Bei der ersten Konferenz der Vertragsparteien in Berlin
1995 wurde jedoch festgestellt, dass dies nicht gentge. Deshalb wurde
bis 1997 das Kyoto-Protokoll ausgearbeitet. Darin verpflichten sich die
entwickelten Lander bis zum Jahr 2012 zusatzliche Reduktionen ge-
geniber dem Jahr 1990 zu erreichen (Art. 3). Die Schweiz hat sich da-
bei, wie auch die EU-Lander auch, vepflichtet, das Niveau von 1990 um
8 % zu unterschreiten. EU-intern besteht allerdings ein ,burden sha-
ring“, das den einzelnen Mitgliedstaaten differenzierte Ziele zuweist,
zum Beispiel Deutschland -21 %, ltalien -6.5 %, Frankreich 0 %, Spani-
en +15 %). Zum Vergleich: Die USA muss das Niveau von 1990 nur um
7 % unterschreiten, Norwegen darf um 1 % uUberschreiten und Australi-
en darf gar um 8 % Uberschreiten. Volkerrechtlich bindend werden diese
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Zielvorgaben, sobald 55 Staaten, die gemeinsam mindestens 55 % der
Emissionen aus Industriestaaten vereinen, das Kyoto-Protokoll ratifiziert
haben. Dies sollte bis 2002 der Fall sein.

Als Treibhausgase gelten: Kohlendioxid (CO,), Methan (CH,), Distick-
stoffoxid (N,O), Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW/
HFC), Pefluorierte Kohlenwasserstoffe ((FKW/PFC), Schwefelhexaflu-
orid (SFg).

Der globale Beitrag der Landwirtschaft zum Treibhauseffekt wird auf

zirka 16 % geschatzt. Die zwei Treibhausgase Methan (CH,4) und Di-

stickstoffoxid (N-O) sind dabei die wichtigsten Elemente. Beide werden

in Zukunft mit konkreten Reduktionszielen konfrontiert werden:

¢ Reduktion der Methanemissionen (63 % der Methanemissionen in
der Schweiz kommen aus der Landwirtschaft, vor allem aus der
anaeroben Zellulosevergarung im Pansen von Wiederkauern und
durch die anaerobe Lagerung von Hofdlngern).

¢ Reduktion der Distickstoffoxidemissionen (auch Lachgas genannt:
73 % der Lachgasemissionen stammen aus der Landwirtschaft).

Literatur
BUWAL, 1998. Methanemissionen der schweizerischen Landwirtschaft,
Schriftenreihe Nr. 298, Bern.

FAL und IUL, (in Vorbereitung). Lachgasemissionen aus der Schweizer
Landwirtschaft.

Sekretariat der Klimarahmenkonvention, 1998. Das Protokoll von Kyoto
zum Rahmenltbereinkommen der Vereinten Nationen Uber Klimaénde-
rungen, Bonn. www.unfccc.de sowie www.ipcc.ch

Kontaktpersonen im BUWAL
Herr Markus Nauser, Einheit Klima, E-mail:
Markus.Nauser@buwal.admin.ch

Herr José Romero, Abt. Internationales, E-mail:
Jose.Romero @buwal.admin.ch
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1.5 Abkommen beziglich Umwelt generell

1.5.1 Alpenkonvention

Der Alpenraum ist Lebens- und Wirtschaftsraum fir 13 Mio. Menschen
und zieht jahrlich Gber 100 Mio. Touristen an. Gleichzeitig bildet er eines
der gréssten Naturraume Europas, bedeutsam als Wasserschloss Eu-
ropas und als Refugium fur zahlreiche gefdhrdete Pflanzen- und Tier-
arten. Die Botschaft des Bundesrates zur Ratifikation der Alpenkonven-
tion halt einleitend fest, dass der ,alpine Raum in seiner wirtschaftlichen
und Okologischen Substanz gefahrdet ist‘. Deshalb beschlossen die
Alpenstaaten 1989 eine Konvention zum Schutz der Alpen auszuarbei-
ten.

Die Konvention wurde 1991 von den Alpenlander (Deutschland, Frank-
reich, ltalien, Liechtenstein, Osterreich, Schweiz, Slowenien, EU und
nachtraglich Monaco) in Salzburg unterschrieben. In der Schweiz ver-
zbgerte sich jedoch die Ratifikation, weil mehrere Alpenkantone be-
furchteten, dass die Erhaltung der Umweltqualitat im Rahmen der Kon-
vention einseitig auf die Kosten der wirtschaftlichen Interessen der an-
sassigen Bevolkerung gehen wirde. Die Schweiz bemuhte sich dann
um eine Verstarkung der sozio-ékonomischen Aspekte, die in den Zu-
satzprotokollen Eingang fanden. So konnte die Schweiz 1998 diese
Konvention doch noch ratifizieren. In den allgemeinen Verpflichtungen
(Art. 2) verpflichten sich die Vertragsparteien auf eine ,nachhaltige Nut-
zung der Ressourcen® und auf die ,Ergreifung geeigneter Massnahmen"
in verschiedenen Bereichen, unter anderem der Bevélkerung und Kul-
tur, der Raumplanung, des Bodenschutzes, des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, der Berglandwirtschaft sowie des Bergwaldes.

Ziele im Bereich Landwirtschaft gibt es in verschiedenen Zusatzproto-

kollen:

e Raumplanung: Die Ziele der Raumplanung, die unter anderem die
Erhaltung und Pflege wertvoller Kulturlandschaften sowie den
Schutz seltener Okosysteme, Arten und Landschaftselemente ha-
ben, missen auch in der Landwirtschaftspolitik berticksichtigt wer-
den (Art. 3 und 5). Andererseits sollen die im 6ffentlichen Interesse
erbrachten Leistungen abgegolten werden (Art. 11).

e Berglandwirtschaft: Der Beitrag zur Besiedlung und nachhaltigen
Bewirtschaftung, bis hin zum Schutz vor Naturgefahren werden
nochmals betont (Art.1). Betriebe, die in Extremlagen eine Mindest-
bewirtschaftung sichern, sind besonders zu unterstitzen (Art.7) und
traditionelle Kulturlandschaftselemente wie Hecken, Feldghdlze,
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Feucht-, Trocken-, und Magerwiesen sowie Almen sind zu erhalten.
Zudem sollen ,alle erforderlichen Massnahmen ergriffen werden,
damit extensive, naturgemasse Bewirtschaftungsmethoden begtin-
stigt werden® (Art.9).

e Naturschutz und Landschaftspflege: Die Natur- und Landschafts-
ziele sollen in Anbetracht der ,entscheidenden Rolle® der Landwirt-
schaft mittels Vereinbarungen, sprich marktwirtschaftlicher Instru-
mente wie Anreize oder Abgeltungen erreicht werden (Art. 10).

Literatur )
EDMZ, 1997. Botschaft zum Ubereinkommen zum Schutz der Alpen
und zu verschiedenen Zusatzprotokollen (SR 97.064), EDMZ, Bern.

Kontaktpersonen im BUWAL
Frau Maria Senn Allenspach, Abt. Nachhaltige Entwicklung, E-mail:
Maria.Senn@buwal.admin.ch

Herrn Andreas Stalder, Abt. Landschaft, E-mail:
Andreas.Stalder @ buwal.admin.ch

2. Werden die Ziele erreicht? Zusammenfas-
sende Bewertung aus Sicht des BUWAL

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht eine Bewertung aus der Sicht des
BUWAL uber den Erreichungsgrad der in den Umweltabkommen vorge-
stellten Umweltzielen fur die Schaffung einer nachhaltigen Landwirt-
schaft. Jedes Umweltziel wird nach drei Erreichungsgrade bewertet:

e Ziel schon erreicht.

e Ziel wird voraussichtlich mit AP 2002 erreicht.

e Ziel braucht zusatzliche Massnahmen.

Man kann sagen, dass gewisse Umweltziele bereits erreicht wurden.
Dies ist zum Beispiel der Fall im Bereich der Bereitstellung von wissen-
schaftlichen Grundlagen, die fir den Erfolg des Naturschutzes unab-
dingbar und wegweisend sind. Die Berner Konvention verpflichtet die
Staaten Europas zur Erstellung von Inventaren, damit man Uberhaupt
einen Uberblick bekommt, was noch aus Sicht der Artenvielfalt von der
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Hualle und Fulle der letzten Jahrhunderte Gbrig geblieben ist. Dazu geho-
ren zum Beispiel die Inventare der selten gewordenen Lebensraumen
und Landschaften, die durch die Landwirtschaft erhalten werden kon-
nen, so zum Beispiel die Flachmoore (im Gegensatz zu den Hochmoo-
ren, die landwirtschaftlich gar nicht genutzt werden sollen). In der
Schweiz sind jedoch noch nicht alle Inventare fertiggestellt worden,
insbesondere das wichtige Inventar der Trockenwiesen und Trocken-
weiden. Wenn ich hier das Wort ,Inventar® verwende, dann sollte man
auf der Seite der Landwirtschaft wirklich nicht mehr erschrecken: Die
Biologen und Okologen, die diese wissenschaftliche Erfassungsarbeit
leisten sind ,vernunftig“ geworden und es werden nur die wirklich sel-
tensten und schdnsten Objekte ins nationale Inventar aufgenommen, so
dass insgesamt weniger als 4 % der Landesflache betroffen ist. Auf
diesen winzigen 4 % werden jedoch Uber 33 % aller einheimischen Ar-
ten erhalten. Die betroffenen Bauern kénnen stolz sein, Flachen zu be-
sitzen die in einem solchen Inventar auftauchen, es sind ndmlich wahre
Juwelen der Natur. Sie geben deshalb in allen Kantonen der Schweiz
Anrecht fur Abgeltungen fir deren Pflege und Erhaltung mittels Natur-
schutzvereinbarungen.

Ein weiterer Bereich wo man gewisse Ziele schon erreicht hat betrifft
die Wiedereinfiihrung verloren gegangener Arten, die man von fru-
her her als heimisch in der Schweiz kannte. Als positive Erfolgsstory
lassen sich zum Beispiel der Biber, die Wildkatze, der Bartgeier, der
Steinbock, oder gar der Luchs zitieren. Letzteres Tier ist jedoch noch in
2politischer* Abschussgefahr, weil die aktuellen Praktiken der Schafhal-
tung (freie Beweidung ohne Aufsicht) sich schlecht mit dem Jagdver-
halten des Luchses vereinen lassen. Die entsprechenden Drohungen
aus Bauernkreisen wurden mehrmals in der Schweizer Presse zitiert, so
dass ich das nicht weiter ausfihren muss. Es ist jedoch von Bundes-
seite im Jahre 2000 ein Projekt angelaufen, womit der vermehrte Ein-
satz und die bessere Ausbildung von Hirten (Fihrung von Schutzhun-
den als Beispiel) finanziert wird. Diese Massnahme ist beispielhaft far
die intensivierte Zusammenarbeit zwischen dem BUWAL und dem Bun-
desamt fur Landwirtschaft (BLW).
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Tabelle 1. Erreichungsgrad der Umweltziele der verschiedenen Um-

weltabkommen gemass Beurteilung BUWAL

Ziel schon
erreicht

Ziel wird
voraussicht-
lich mit
AP 2002
erreicht

Ziel
braucht
zusitzliche
Massnah-
men

Biodiversitatskonvention

65 000 ha (OAF)

X

Qualitativ wertvolle OAF

>

Optimale Verteilung OAF

Unterstutzung traditioneller
Bewirtschaftungsformen

Okologische Meliorationen

Erhaltung Genressourcen
flr Produktion

Berner Konvention

Inventare fur Moore

X

Inventare fur Trockenstandorte

X

Erhaltung von Fischotter, Biber,
Luchs, Wildkatze, Wolf

X (z.B.
Biber, Wild-
katze)

X (Luchs)

X (z.B.
Wolf,
Fischotter)

Erhaltung der gefahrdeten
Pflanzen

X

Erhaltung der gefédhrdeten
Vogel

X

100 % IP oder Bio

X (zirka 95 %)

Bonner Konvention & AEWA-
Abkommen

Erhaltung der Habitate als
Vogelraststatte

Belastung durch Pestizide
minimieren

Xy <«<?->

(X)

Schutzmassnahmen
zu gunsten Landwirtschaft

Ramsar Konvention

Erhaltung Feuchtgebiete als
landwirtschaftliche Flache

Rheinschutzkonvention
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Ziel schon Ziel wird Ziel
erreicht | voraussicht- braucht
lich mit zusatzliche
AP 2002 Massnah-
erreicht men
Phosphoreintrage senken X
Stickstoffeintrage senken X
Convention du Léman
Phosphoreintrdge senken X
Umweltschonende Xy <«?- (X)
Pestizidanwendung
Bodensee-Konvention
Senkung der Stickstoffeintrage X
Senkung der Phosphoreintrage X
Senkung der Pestizideintrage xX) <«?- (X)
OSP AR-Konvention
Phosphoreintrage senken X
Stickstoffeintrage senken X
Ausgeglichene Nahrstoffbilanz X
Reduktion zu hoher X
Viehbestande
Ausreichende Lagerkapazitat im X (bis 2007)
Winter
Ungediingte Pufferzonen entlang X
Gewasser
Bedeckte Bdden uber Winter X (6LN =50
Punkte)
Genfer Konvention
Red uktion Ammoniakausstoss X
Langerfristige Einhaltung der X
critical loads
Klimakonvention
Red uktion der Methanemissionen (X) (X)
Reduktion der X
Distickstoffemissionen
Alpenkonvention
Erhaltung wertvoller X

Kulturlandschaften
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Ziel schon Ziel wird Ziel
erreicht voraussicht- braucht
lich mit zusatzliche
AP 2002 Massnah-
erreicht men
Schutz seltener Okosysteme und X
Arten
Abgeltung der 6ffentl. Leistungen X
der Landwirtschaft
Unterstitzung Betriebe in X
Extremlagen
Erhaltung von Hecken, Feldge- X X
holze, Feucht- und Trockenwie- (Trockenw.)
sen sowie Almen
Erhaltung naturgeméasse Bewirt- X
schaftungsmethoden
Naturschutz mittels X
Vereinbarungen

Keine Erfolgsstory ist allerdings der Fischotter, den man trotz verschie-
dener Aussetzungsversuche in der Schweiz nicht mehr ansiedeln
konnte. Als eine der Hauptursachen wird die Problematik der Pestizid-
und Schwermetallrickstande im Wasser genannt, die sich beim
Fischotter im Fettgewebe ansammeln und dort Sterilitat auslésen. In der
Tabelle wird deshalb das Kreuz in der letzen Kolonne angebracht, weil
es eindeutig noch ,zusatzliche Massnahmen® brauchen wird um die
Pestizidsituation in der Schweiz flr den Fischotter gentigend zu verbes-
sern. Vielleicht wiirde sich dieses Tier sogar als idealer Indikator flr die
Reinheit von Wasser in der Landschaft dienen: am Tag wo wir ihn wie-
der erfolgreich einfihren kébnnen werden wir wissen, dass sich die Lage
namhaft verbessert hat! Als weiteres Tier, dessen Daseinsberechtigung
mit AP 2002 nicht gelést werden kann, muss der Wolf genannt werden.
Wahrscheinlich wird sich hier eine Art territorialer Kompromiss heraus-
kristallisieren, wonach er im Umfang von einem oder zwei Rudel (zirka
je 10-20 Tiere) in gewissen Télern des Wallis und Tessin geduldet wird.
Es ware auf jeden Fall schade, wenn die Schweiz in dieser Frage inter-
national als kleinkarriert auftreten wirde, denn gerade die mit echtem
Schweizer Namen dotierte Berner Konvention ist hier Uberdeutlich: Der
europaische Wolf ist selten und gefdhrdet und muss vor dem Ausster-
ben geschitzt werden. Als letztes Raubtier in dieser Serie muss noch
der Bar genannt werden, der sich von Slowenien her in Richtung sud-
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Ostliche Schweiz auf der Wanderung befindet. Auch ihn sollte die
Schweiz ein Stuck weit willkommen heissen kénnen.

Das Ziel der ,Erhaltung der gefdahrdeten Pflanzen und Végel“ ist
sicher noch nicht in dieser generellen Form durch AP 2002 er-
reichbar, auch wenn die laufenden Massnahmen in die gute Richtung
zielen. Die Schwierigkeiten zur Erhaltung der letzten Rebhuhnpopulati-
on der Schweiz in der Champagne Genevoise zeugen daflir. Die von
der Bonner Konvention anvisierte Erhaltung der international wichtigsten
Habitate als Vogelraststatten ist jedoch ein Ziel das man als ,erreicht”
betrachten kann. Dort wo die Landwirtschaft betroffen war hat man in
allen Fallen eine freiwillige Vereinbarung mit den Landwirten machen
konnen: Sie werden entschadigt flr ihren Nutzungsverzicht (zum Bei-
spiel keine Dingung von Pufferzonen) und fir ihre Pflegearbeit (zum
Beispiel Schneiden von Schilf).

Als weiteres Beispiel eines erreichten Zieles taucht in der Tabelle die
Realisierung von ungediingten Pufferzonen entlang von Gewdsser
auf. Dieses Ziel als ,erreicht* zu bewerten ist vielleicht eine etwas
grosszigige Interpretation der heutigen Sachlage: Die Stoftverordnung,
dessen Einhaltung fur das Erhalten von Direktzahlungen unabdingbar
ist, verlangt im Anhang 4.3 und 4.5 einen ungedungten und ungespritz-
ten Pufferstreifen von drei Metern. Drei Meter sind wenig, aber immer-
hin. Auch der Grundsatz Naturschutz vor allem mittels Vereinba-
rungen mit der Landwirtschaft zu vollziehen wurde in der Schweiz reali-
siert.

Aus der Tabelle kann bei Betrachtung der zweiten Kolonne ,Ziel
wird voraussichtlich mit AP 2002 erreicht” geschlossen werden,
dass das BUWAL ziemlich optimistisch Uber das Programm ,Agrarpolitik
2002“ denkt. Dies widerspiegelt die Tatsache, dass eine wenn auch
nicht perfekte so doch auch intensive Phase der Verhandlung und Ab-
sprache zwischen BLW und BUWAL im Vorfeld der in Kraft Setzung der
50 landwirtschaftlichen Verordnungen, die Ende 1998 beim Bundesrat
Uber die Buhne ging, stattgefunden hat. Das BUWAL hat nicht in allen
Belangen Recht bekommen, die Hauptpfeiler der Okologie in der Land-
wirtschaft konnten jedoch mit der Definition der sechs Kriterien beim
Okologischen Leistungsnachweis verankert werden. Somit ist die inte-
grierte Produktion zur Grundnorm fur die Schweizer Landwirtschaft ge-
worden, was am Anfang der Schnurung des Paketes AP 2002 nicht
unbedingt der Vorstellung des BLW entsprach.
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Es bleiben jedoch noch einige Umweltziele librig, die mit den Mass-
nahmen von AP 2002 nicht erreicht werden kénnen. Die Erbringung
von qualitativ wertvollen Okologischen Ausgleichsflachen und deren
optimalen Vernetzung bedingt eine zusatzliche Massnahme, die glickli-
cherweise flr 2001 vorgesehen wird (voraussichtliche in Kraft Setzung:
April 2001). Es handelt sich dabei um eine neue Verordnung mit dem
Titel: Verordnung uber die regionale Férderung der Qualitdt und der
Vernetzung von ékologischen Ausgleichsfléchen in der Landwirtschafft.
Zum ersten Mal wurde eine Verordnung in paritatisch voller Zusammen-
arbeit von BUWAL und BLW erarbeitet: Sie gibt finanzielle Zusatzab-
geltungen fur die im Titel genannte gute biologische ,Qualitat® der Ein-
zelflachen und der ,Vernetzung® dieser Flachen. Im Ingress dieser Ver-
ordnung wird sogar offiziell erwdhnt, dass sie zur Ausfihrung der Berner
Konvention und der Konvention Uber die biologische Vielfalt dient.

Die Minimierung der Pestizidiiberlastung taucht als Forderung in
mehreren Konventionen auf (Bonner, Léman, Bodensee). Es ist jedoch
schwierig den Erreichungsgrad dieses Zieles zu evaluieren, weil aner-
kanntermassen geeignete Risiko-Indikatoren fehlen. Mehrere OECD-
Lander machen hier Pionierarbeit, was man von der Schweiz in diesem
Bereich jedoch nicht behaupten kann. Der zur Zeit beim Bundesrat vor-
liegende Bericht zur Beantwortung der UREK-Motion aus dem Jahre
1994 (ber die Einfuhrung von Lenkungsabgaben auf Mineral- und Hof-
dunger, sowie auf Pestiziden schlagt deshalb hier ein entsprechendes
Massnahmenprogramm vor, dass als erstes ein besseres Monitoring zur
Evaluation der realen Verhaltnisse verlangt. Solange jedoch der
Fischotter nicht wieder heimisch werden kann, missen die Anstrengun-
gen verstarkt werden.

Als klares Problemfeld, dass durch AP 2002 nicht geldst wird, ist die
Frage der Stickstoffiiberschiisse in Gewéassern zu identifizieren. Das
Stickstoffproblem kann aus nationaler Sicht betrachtet werden: Der
Stickstoffeintrag in die Nordsee wird durch die Rheinschutzkonvention
und die OSPAR-Konvention angesprochen, mit klaren Reduktionszielen
von 50 %. Untenstehende Grafik zeigt, dass die in der bundesréatlichen
Strategie im Jahre 1997 festgelegten Zielwerte fur 2002 nicht erreicht
werden und das fir die Erreichung der Halbierung der Stickstoffliber-
schisse noch ein weiter Weg gegangen werden muss.
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Grafik: Stickstoff-Uberschiisse und Zielwerte bis 2002
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Die Umweliziele der internationalen Umweltabkommen im Phosphatbe-
reich betreffen vor allem die grossen Seen (Bodensee, Lac Léman)
oder die Abflussmengen im Rhein bei Basel: Dies sollte wahrscheinlich
mit AP 2002 erreicht werden kénnen und ein entsprechendes Kreuz in
der zweiten Kolonne begrindet.

Ein weiteres Ziel, dass als nicht |[dsbar mit AP 2002 gilt, ist die ldnger-
fristige Einhaltung von critical loads in sensiblen Okosystemen
(zum Beispiel Flachmoore oder Walder), die durch den Uberméassigen
Ammoniakausstoss (Lufteintrag) der Landwirtschaft langsam versauern.
Hier sind bautechnische Herausforderungen angesagt, aber auch eine
Reduktion von Viehbestanden muss fur die Zukunft in gewissen Regio-
nen ins Auge gefasst werden.
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3. Folgerungen fiir eine nachhaltige Landwirt-
schaft aus der Sicht des BUWAL

Das Reformprogramm AP 2002 muss konsequent und ohne 6kolo-
gische Abstriche durchgefiihrt werden!

Es braucht verschiedene zusatzliche Massnahmen um bestimmte
Forderungen der Umweltabkommen zu erfiillen. dabei kristallisie-
ren sich zwei Aktionsfelder heraus:
¢ Im Bereich Biodiversitat.

1. Foérderung der Qualitdt und Vernetzung von 6kologischen Aus-

gleichsflachen mit einem Bonus.
2. Fertigstellung der fehlenden Inventare.
3. Geazielter Ausbau bestimmter Naturschutz-Vertragsprogramme.

¢ Im Bereich Stickstoff.
1. Verstarkung Vollzug 62a GschG (inkl. Abbau von zu hohen
Tierbestanden).
2. Abschaffung der 10 %-Toleranzgrenze bei Stickstoff in der
Nahrstoffbilanz.
3. Einflihrung eines Maxima von 150 kg verfugbaren N/ha in der
OLN-Nahrstoffbilanzrechnung.

Die Bedeutung von Monitoring und Evaluation sowie von Agrar-
Umweltindikatoren wird immer wichtiger, zum Beispiel kann die Situa-
tion der Pflanzenschutzmittel nicht richtig beurteilt werden, weil Daten
fehlen und noch keine Risiko-Indikatoren zur Anwendung kommen.

Phosphor scheint national keine Schwierigkeiten bezuglich Zielerrei-
chung zu bringen, bleibt aber regional ein akutes Problem.

Anschrift des Verfassers:

Daniel Zircher

Bundesamt flir Umwelt, Wald und Landschaft
BUWAL

3003 Bern

Email: daniel.zuercher@ buwal.admin.ch

74 Aararwirtschaft und Aararsozioloaie 2/00: 51-74



	Internationale Umweltabkommen der Schweiz : Folgerungen für eine nachhaltige Landwirtschaft

